
Fachbereich Planen und Bauen 01.07.2024
Fachdienst Bauservice

Fachbereich Umwelt und Klima
STL - Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid -STL-

Fachbereich 3 Bürgerservice/Soziale Hilfen
Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gemeinsame Beantwortung der schriftlichen Anfrage des Ratsherrn Dregger vom
23.06.2024 für die öffentliche Sitzung des Rates am 01.07.2024;
Erscheinungsbild der Altstadt / Müllentsorgung

Anfrage

„Ich bitte um Beantwortung meiner Anfrage in der nächsten Ratssitzung am 01.07., da
beispielsweise bei der Erteilung von Genehmigungen für die Einhausungen oder auch der
Bau einer zentralen Sammelstelle nicht nur der STL beteiligt ist.

1. Ist es aktuell geplant, Einhausungen für Mülltonnen zu genehmigen, und wenn ja, wie
sollen diese aussehen bzw. ist eine einheitliche Anschaffung vorgesehen? Bis wann soll die
Maßnahme abgeschlossen sein?

2. An welcher Stelle ist die zentrale Sammelstelle geplant und bis wann kann diese
voraussichtlich in Betrieb genommen werden?

3. Wie ist geplant, mit dem vermehrten Grünbewuchs auf den Verkehrsflächen umzugehen
und wie soll dies dann verstetigt werden?

4. Die Arbeiten in der Altstadt sind lange bekannt. Auch musste jedem klar sein, dass
anschließend für eine gewisse Zeit ein erhöhter Reinigungsbedarf besteht, der nicht
maschinell durchgeführt werden kann.
Welche Maßnahmen sind geplant, um die erforderlichen Reinigungsintervalle
sicherzustellen?

5. Ist die illegale Müllentsorgung gerade im Bereich der Altstadt aktuell noch ein Problem
und wenn ja, sind die Verursacher ermittelt?

6. Sind der Verwaltung die verschiedensten Liegenschaften bekannt, die den Tauben eine
Behausung bieten und wenn ja, welche Schritte wurden zur Beseitigung dieser Umstände
bereits unternommen?“

Beantwortung zur Frage 1 durch den Fachbereich Planen und Bauen/Fachdienst
Bauservice

In der Innenstadt sind bereits mehrere Mülltonneneinhausungen genehmigt und werden
auch weiterhin auf Antrag im Einzelfall gemäß der Sondernutzungssatzung erlaubt, sofern
die örtlichen Voraussetzungen vorliegen. Entscheidend ist dabei v.a. die Stellungnahme der
Feuerwehr, da die Feuerwehr-Rettungswege und –aufstellflächen grundsätzlich von
Einbauten freizuhalten sind.



Die Gestaltung der Mülltonneneinhausungen ist den Antragstellern grundsätzlich freigestellt.
Es wird von Seiten der Stadt dennoch versucht, die Nutzer von einer an die Altstadt
angepassten Gestaltung der Einhausungen zu überzeugen.
Die Beschaffung von Mülltonneneinhausungen ist und bleibt eine private Aufgabe.

Beantwortung der Fragen 2 bis 4 durch den Fachbereich Umwelt und Klima/
STL - Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid -STL-

zu 2.
Derzeit ist keine zentrale Sammelstelle geplant. Mit Einführung der Gelben Tonne kam
dieser Vorschlag von Mitglieder*innen des Altstadtvereins. Der STL steht dem Vorschlag
grundsätzlich positiv gegenüber, allerdings wird derzeit der Bedarf nicht gesehen. Durch die
in diesem Jahr durchgeführten Kontrollen des Kommunalen Ordnungsdienstes, sind
individuelle Lösungen gefunden worden. Es sind nur noch wenige Behälter in der Altstadt zu
finden, die im öffentlichen Raum stehen und für die noch eine Lösung gefunden werden
muss. Der Kommunale Ordnungsdienst ist derzeit dabei, diese Hauseigentümer zu
kontaktieren.  

zu 3.
Bereits in den letzten Jahren hat der STL damit begonnen, Grünbewuchs mindestens
zweimal jährlich in der Innenstadt und auf Verkehrsinseln zu entfernen. Diese Maßnahme
wird weiterhin umgesetzt und im Bedarfsfall auf weitere Flächen ausgedehnt.

zu 4.
Der STL reinigt die Altstadt arbeitstäglich. Lediglich eine Kehrmaschine wurde auf den
fertiggestellten Pflasterflächen noch nicht wieder eingesetzt. Auf diesen Flächen soll nun
kurzfristig die Reinigung mittels Kehrmaschine ausprobiert werden.  Insbesondere wird dabei
getestet, mit welchem Bürstendruck und welcher Saugleistung eine Reinigung erfolgen
kann, ohne das Fugenmaterial aufzunehmen.

Beantwortung der Fragen 5 – 6 durch den Fachbereich 3 Bürgerservice/Soziale Hilfen/
Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung

zu 5.
Für den Bereich der illegalen Abfallentsorgung die in Bezug zu bewohnten Gebäuden steht,
ist vorrangig die Abfallstreife der Abteilung Außendienst zuständig. Durch die
Ermittlungsergebnisse können in den meisten Fällen Verursacher festgestellt und
entsprechend verwarnt werden. Die durchgeführten ordnungsbehördlichen Verfahren zeigen
Wirkung. Von einem akuten Problem kann nicht die Rede sein, es handelt sich um
Einzelfälle wie im gesamten Stadtgebiet.

zu 6.
Der Verwaltung sind aktuell keine konkreten Liegenschaften in der Altstadt bekannt, die den
Stadttauben einen Unterschlupf bieten. Das Ordnungsamt hat eine Taubenzählung für die
gesamte Innenstadt beauftragt, um so die städtischen Gegenmaßnahmen auf der Grundlage
einer objektiven Datenbasis zu koordinieren.

In Vertretung: Im Auftrag: Im Auftrag:

gez. Kesseler gez. Hammer gez. Müller


